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Zweite Satzung zur Änderung der Satzung des Instituts für Romanistik der  

Fakultät für Kulturwissenschaften der Universität Paderborn 
 

vom 17. März 2017 
 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 Satz 1 und des § 29 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1154), hat die Universität Paderborn die folgende Satzung 
erlassen:  
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Artikel I 
Die Satzung des Instituts für Romanistik der Fakultät für Kulturwissenschaften der Universität Paderborn vom 
27. Juli 2004 (AM. Uni. Pb. 18/04), geändert durch die Satzung vom 30. Juli 2012 (AM. Uni. Pb. 35 /12), wird 
wie folgt geändert: 
 
1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt geändert:  
Die Formulierung „der Gruppe der Professorinnen und Professoren“ wird ersetzt durch die Formulie-
rung „der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer“.  

 
b) § 2 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

(2)      Mit Zustimmung der Institutskonferenz kann ein Mitglied gem. Abs. 1 auch Mitglied in einem anderen  
Institut der Fakultät sein.  

 
2. § 3 erhält folgende Fassung: 

§ 3 
Leitung 

(1) Das Institut wird durch eine Institutskonferenz geleitet. Der Institutskonferenz gehören stimmberechtigt 
an (für das Stimmrecht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung in Angelegen-
heiten der Lehre, Forschung und Kunst mit Ausnahme der Berufung von Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrern bleibt § 11 Abs. 3 HG unberührt.): 

1. Die Mitglieder des Instituts nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und die Mitglieder aus der Gruppe der akademischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach § 2 Abs. 1 Nr. 2. 

2. Drei studentische Vertreterinnen oder Vertreter, die in einem der in § 1 Abs. 2 b) genannten Studien-
gänge eingeschrieben sind. Die Benennung obliegt den Vertretern der Studierenden im Fakultätsrat 
und erfolgt in einer Sitzung des Fakultätsrates; die Amtszeit beträgt ein Jahr. 

3. eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in Technik und Verwaltung nach § 2 Abs. 1 Nr. 2. Dieses Mit-
glied wird aus der Mitte der Mitglieder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung 
des Instituts für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Wahlen werden vom Institutssprecher resp. 
der Institutssprecherin nach Abs. 3 vorbereitet und geleitet. Hierfür wird eine Mitgliederversammlung 
der weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einberufen. Die Einladung muss den Mitgliedern mindes-
tens vierzehn Tage vor dem Versammlungstag zugehen. Die Einladung gilt als rechtzeitig erfolgt, 
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wenn sie sechzehn Tage vor dem Versammlungstag abgesandt worden ist. Außerdem ist der Ver-
sammlungstag im Institut vierzehn Tage vor dem Termin zu veröffentlichen. 
Hat innerhalb der Mitglieder der Institutskonferenz die Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer keine Mehrheit, so sind deren Stimmen mit einem Faktor in der Weise zu vervielfachen, 
dass diese Gruppe über eine Stimme mehr als die Vertreterinnen und Vertreter der übrigen Gruppen 
verfügt. 

(2) Die Institutskonferenz berät und entscheidet in Angelegenheiten allgemeiner und grundsätzlicher Be-
deutung. Sie soll nach Bedarf einberufen werden, mindestens aber zweimal im Semester. 

(3) Die Institutskonferenz wählt aus ihrer Mitte ein Mitglied nach § 2 Abs. 1 Nr. 1, soweit dieses hauptamt-
lich an den wissenschaftlichen Einrichtungen der Universität Paderborn tätig ist, zum Institutssprecher 
resp. zur Institutssprecherin und einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin für die Zeit von einem 
Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 

(4) Eine Amtsperiode beginnt jeweils am 01. Oktober und endet am 30. September mit Ablauf des ent-
sprechenden Amtsjahres.  

(5) Scheidet der Institutssprecher oder die Institutssprecherin, die Stellvertreterin oder der Stellvertreter 
vorzeitig aus, so ist für den Rest der Amtszeit, sofern diese mehr als 3 Monate beträgt, ein entspre-
chendes Mitglied durch die Institutskonferenz neu zu wählen. In diesem Fall entspricht die Amtszeit 
des oder der neu Gewählten der restlichen Amtsperiode. Ist keine Neuwahl erforderlich, übernimmt 
bei vorzeitigem Ausscheiden des Institutssprechers oder der Institutssprecherin der jeweilige Stellver-
treter resp. die jeweilige Stellvertreterin den Vorsitz für den Rest der Amtszeit. Scheidet zeitgleich mit 
dem Institutssprecher resp. der Institutssprecherin auch dessen oder deren Stellvertreter resp. Stell-
vertreterin aus, ist in jedem Falle unabhängig von der Restamtszeit eine Neuwahl durch die Instituts-
konferenz erforderlich. Im Übrigen finden bei Ausscheiden eines Mitglieds aus der Institutskonferenz 
Nachwahlen zum nächstmöglichen Zeitpunkt statt. Die Amtszeit entspricht in diesem Fall der restli-
chen Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds der Institutskonferenz. 

(6) Die Institutskonferenz ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Sie 
gilt als beschlussfähig, so lange ihre Beschlussunfähigkeit nicht auf Antrag eines in der Sitzung anwe-
senden Mitglieds festgestellt ist. Die Beschlussfähigkeit ist auf Antrag durch den Institutssprecher 
resp. die Institutssprecherin formell festzustellen.  
Die Institutskonferenz beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die   
Stimme des Institutssprechers resp. der Institutssprecherin. 
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(7) Der Institutssprecher resp. die Institutssprecherin ruft die Institutskonferenz unter Beachtung einer 

Einladungsfrist von 10 Tagen ein und leitet sie. Er oder sie vertritt das Institut innerhalb der Hoch-
schule und führt die Geschäfte des Instituts in eigener Zuständigkeit unbeschadet der fachlichen  
Verantwortung der am Institut tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Er oder sie ist der 
Institutskonferenz gegenüber auskunfts- und rechenschaftspflichtig. 
 

Artikel II 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der  
Universität Paderborn (AM. Uni. Pb.) in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Kulturwissenschaften der Universität 
Paderborn vom 22. Februar 2017. 
 
 
Paderborn, den 17. März 2017  Für den Präsidenten 
      Die Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung  
      der Universität Paderborn  
 
 
      Simone Probst 
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